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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Brackenheim 
Gemarkung: Meimsheim 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB und örtliche Bauvorschriften 

„Verlängerte Ludwig-Herzog-Straße, 
1. Änderung“ 

Maßstab 1 : 1000            ENTWURF 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projekt-Nr. 3 2026 0218 

 
Untergruppenbach, den 27.05.2026 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§§ 2 (1), 13a BauGB) am 23.04.2026 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  
(§ 2 (1) BauGB) am 30.04.2026 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB am 18.06.2026 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 03.07.2026 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)           vom 13.07.2026 bis 14.08.2026  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt: Brackenheim, den .......................  
 
 

Thomas Csaszar, Bürgermeister 

 
Ortsübliche Bekanntmachung und In-Kraft-Treten des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

  Zur Beurkundung: 

 

 
 

Thomas Csaszar, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. Nr. 98) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GBl. 2025 Nr. 25). Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
textlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
„Verlängerte Ludwig-Herzog-Straße“, in Kraft getreten am 09. Mai 1986, sowie frühere 
örtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. Die zeichnerischen Festsetzungen 
des Bebauungsplans „Verlängerte Ludwig-Herzog-Straße“, in Kraft getreten am 09. Mai 
1986, behalten ihre Gültigkeit. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Verlängerte Ludwig-Herzog-
Straße, 1. Änderung“ 

 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Dorfgebiet (MD) - § 5 BauNVO mit Einschränkung gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO: 
Fremdwerbeanlagen sind unzulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

a) Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
 Siehe Einschrieb im Plan. 

b) Höhe baulicher Anlagen 
Die maximale Traufhöhe der Gebäude beträgt 

bei einem Vollgeschoss: max. 4,80 m 
bei zwei Vollgeschossen: max. 7,20 m. 

Maßgeblich zur Berechnung der maximalen Höhe ist die mittlere Geländehöhe des 
Baugrunds des Gebäudes, gemessen an den Gebäudeecken, bis zum Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut.  

1.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Firstrichtung und Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

offen, zugelassen sind Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen bis zu einer Länge von 50 m 
(o). 
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Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt.  

Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu 
benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

c) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

d) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, 
wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere 
der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische 
Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch 
dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

e) Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
durchgeführt werden (§§ 39 (5) Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 (1) bis (3) BNatSchG). 

f) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche. 
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g) Die Umsetzung von Vorhaben hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
zum Bodenschutz zu erfolgen. Auf die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“ sowie die DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - 
Verwertung von Bodenmaterial“ wird hingewiesen. 

Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind zu minimieren und es ist 
ein möglichst schonender Umgang mit der Materie zu gewährleisten. 

Eine möglichst hochwertige Verwendung des Bodenmaterials ist anzustreben. 
Oberboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Oberboden und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind 
Bodenmieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG 
gewährleisten. 

Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen 
sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

h) Zum Thema Starkregenschutz finden Sie alle Informationen und Karten hier: 

https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/stadt-brackenheim-
starkregengefahrenkarten/ 

 

 

 

2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Verlängerte Ludwig-Herzog-Straße, 
1. Änderung“ 
2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag.  

b) Dachdeckung: Naturziegel, braunes bis rotbraunes oder graues bis anthrazitgraues 
Material. Davon ausgenommen sind begrünte Dächer und Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung angebracht werden, die Ansichtsfläche 
ist auf max. 10m² beschränkt. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die Traufkante nicht 
überragen. 

Falls Werbeanlagen beleuchtet werden sollen, darf die Beleuchtung nicht in einer Art und 
Weise erfolgen, die geeignet ist, Verkehrsteilnehmer auf den umliegenden Straßen zu 
beeinträchtigen (Tag/Nacht-Abstimmung) bzw. abzulenken. 

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Booster (Lichtwerbung am 
Himmel) sind nicht zulässig. 

 


